Muster-

Dienst- und Gehaltsordnung

 für die Musikschule

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde ………, gestützt auf § 56 lit. a des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992
 und § …der Gemeindeordnung vom ……. beschliesst:

1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
1
Die Gemeinde ……… sorgt dafür, dass

a) die notwendigen Räumlichkeiten, Einrichtungen und Stellen geschaffen werden, um die Aufgaben der Musikschule ordnungsgemäss zu erfüllen;

b) gute Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen und eine leistungsgerechte Besoldung sichergestellt werden;

c) in angemessenen Zeitabständen überprüft wird, ob die Musikschule zweckmässig organisiert ist;

d) ein Qualitätsmanagementsystem angewendet wird.

2
Die Kredite sind entsprechend der Finanzkompetenz vom jeweiligen Organ zu beschliessen.
Ziel





§ 2
Die Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) regelt das Dienstverhältnis für das Personal der Musikschule.
Zweck und Geltungsbereich





§ 3
Der Gemeinderat beschliesst auf Antrag der Musikschulleitung den Stellenplan.
Stellenplan





§ 4
1
Das Dienstverhältnis ist grundsätzlich öffentlich-rechtlich.

2
Arbeitsverhältnisse mit aushilfsweise und auf befristete Zeit angestellten Personen werden in der Regel privatrechtlich ausgestaltet.
Dienstverhältnis





§ 5
1
Der Begriff Personal umfasst alle Angestellten.

2
Angestellte sind namentlich

a)
die Musikehrpersonen

b)
der Musikschulleiter oder die –leiterin

c)
weitere für die Erledigung der Aufgaben der Musikschule notwendige Personen.
Personal





§ 6
1
Die Musikschulleitung ist dem Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidentin unterstellt.

2
Die Musiklehrpersonen und das Personal nach § 5 lit. c) sind der Musikschulleitung unterstellt.
Unterstellung





§ 7
Die Vorschriften der DGO gelten in gleicher Weise für Mann und Frau.
Gleiche Rechte für Mann und Frau

2
Begründung des Dienstverhältnisses

§ 8
1
Jede neu geschaffene oder frei werdende öffentlich-rechtliche Stelle ab einem Pensum von 30 % ist auszuschreiben, sofern sie nicht durch Beförderung oder Versetzung besetzt werden kann.

2
Für die Ausschreibung der Stelle wird mindestens eine 10-tägige Anmeldefrist gesetzt.

3
Genügt das Ergebnis der Ausschreibung nicht, kann die Anstellungsbehörde eine weitere Ausschreibung anordnen.

4
Genügt auch das Ergebnis der zweiten Ausschreibung nicht, kann die Stelle auf dem Berufungsweg besetzt werden.

5
Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Regelungen.
Ausschreibung





§ 9
Wählbar sind:

a) schweizerische Staatsangehörige und ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung, sofern sie allfällige Wahlerfordernisse erfüllen;

b) unter den gleichen Voraussetzungen andere ausländische Staatsangehörige, sofern sie aufgrund internationaler Vereinbarungen zuzulassen sind.
Wählbarkeit





§ 10
1
Die Gemeinde legt die weiteren Wahlerfordernisse in Stellenbeschreibungen fest.

2
Sie kann im Rahmen dieser Wahlerfordernisse in der Ausschreibung Richtlinien bezüglich Alter, Erfahrung, Zusatzkenntnisse usw. aufstellen.

3
In den Stellenbeschreibungen umschreibt sie das Aufgabengebiet näher.
Wahlerfordernisse





§ 11
1
Niemand hat Anspruch angestellt zu werden. Die Anstellungsbehörde wählt aufgrund der Fähigkeiten und Eignung.

2
Der Gemeinderat wählt und ist Anstellungsbehörde für:

a) den Schulleiter oder die Schulleiterin

b) das administrative und technische Personal

c) weitere, für die Aufgabenerfüllung der Musikschule notwendige Angestellte

4
Die Musikschulleitung stellt die Musiklehrpersonen an.
Anstellungsbehör​den





§ 12
Für die Angestellten gelten die ersten drei Monate als Probezeit. Die Anstellungsbehörde kann die Probezeit vertraglich um höchstens drei Monate verlängern, beispielsweise, wenn nach Ablauf der Probezeit Eignung, Leistung oder Verhalten noch nicht sicher beurteilt werden können.
Provisorische Anstellung und Probezeit





§ 13
Nach Ablauf der Probezeit sind die gewählten Personen definitiv angestellt.
Definitive Anstellung

§ 14
1
Verwandte in auf- und absteigender Linie, Eheleute sowie Personen, welche in einer eingetragenen Partnerschaft leben, dürfen nicht in einem direkten Unter- oder Überordnungsverhältnis beschäftigt werden.

2
Vorbehalten bleiben Stellenteilungen sowie Partnerinnen oder Partner der Hauswarte bzw. der Hauswartinnen.
Ausschlussver–hältnisse

3
Inhalt des Dienstverhältnisses
3.1
Pflichten
§ 15
1
Angestellte nehmen die Aufgaben wahr, die ihnen nach Verfassung, Gesetz, DGO und Stellenbeschreibung zukommen.

2
Sie üben ihre Aufgaben im öffentlichen Interesse nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Rechtsgleichheit und der Verhältnismässigkeit aus.

3
Sie wahren die schutzwürdigen öffentlichen und privaten Interessen und wägen sie gegeneinander ab.

4
Sie beachten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen ihres Handelns.

5
Sie sind der Bevölkerung im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches mit Auskünften und Ratschlägen behilflich.
Aufgaben und Grundsätze





§ 16
1
Angestellte sind verpflichtet, ihre dienstlichen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und sich über den Wissensstand des Fachgebietes auf dem Laufenden zu halten.

2
Sie können verpflichtet werden, vorübergehend oder dauernd andere zumutbare Aufgaben zu erfüllen.
Amtspflichten





§ 17
Verantwortlichkeit und Haftung von Behörden und Angestellten für den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügen, richten sich nach dem Verantwortlichkeitsgesetz vom 26. Juni 1966
.
Verantwortlichkeit





§ 18
1
Das Pflichtpensum für die Musiklehrpersonen beträgt 29 Lek​tionen à 50 Minuten pro Woche, beziehungsweise 45 Minu​ten pro Woche für Gruppenunterricht. Der Dienst​auftrag für die Volksschulpersonen gilt für die Musiklehr​personen sinngemäss. 

2
Für des übrige Personal beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 42 Stunden.

3
Die Teilnahme an Sitzungen, für die Anspruch auf ein Sitzungsgeld besteht, gilt für das Personal nicht als Arbeitszeit.
Arbeitszeit





§ 19
Die Musiklehrpersonen haben Anspruch auf eine Altersentlastung nach den für die Volksschule geltenden Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrags ( §§ 359 ff.).
Altersentlastung





§ 20
Bei ausserordentlicher Geschäftslast kann die Schulleitung die Arbeitszeit für das administrative und technische Personal vorübergehend verlängern oder Überzeit anordnen.
Überstunden und Überzeit





§ 21
1
Wer aus irgendeinem Grund seine Arbeit nicht aufnehmen kann, meldet dies unverzüglich der vorgesetzten Stelle.

2
Dauert die Abwesenheit wegen Krankheit oder Unfall länger als drei Tage, ist ein ärztliches Zeugnis abzugeben.
Absenzen, Arztzeugnis





§ 22
1
Das Personal ist verpflichtet, über die ihnen in ihrer dienstlichen Stellung zur Kenntnis gelangten Angelegenheiten, welche nach ihrer Natur oder nach besonderer Vorschrift geheim zu halten sind, Stillschweigen zu bewahren.

2
Diese Verpflichtung bleibt nach Auflösung des Dienstverhältnisses bestehen.
Amtsgeheimnis





§ 23
1
Das Personal darf sich vor Gericht über Angelegenheiten, die ihnen auf Grund ihrer dienstlichen Stellung zur Kenntnis gelangt sind, nur mit Ermächtigung des Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidentin äussern.

2
Die Ermächtigung ist zu verweigern, wenn wichtige öffentliche Interessen dies rechtfertigen.

3
Das Gleiche gilt für gerichtliche Aufforderungen zur Herausgabe von Verwaltungsakten.

4
Die Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten.
Aussage vor Gericht





§ 24
1
Es ist dem Personal untersagt, für amtliche Verrichtungen Geschenke oder andere Vorteile anzunehmen oder sich Vorteile versprechen zu lassen.

2
Ausgenommen sind Zuwendungen von geringem Wert als Anerkennung für geleistete Dienste.
Verbot der Annahme von Geschenken





§ 25
1
Das Personal hat bei der Behandlung von Sachgeschäften, die ihre persönlichen Rechte und Pflichten oder materiellen Interessen oder diejenigen von Personen, denen sie verbunden sind, unmittelbar berühren, in den Ausstand zu treten.

2
Die Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten.
Ausstand





§ 26
1
Dem vollzeitlich beschäftigten Personal ist es untersagt, einen anderen Beruf oder ein anderes Gewerbe auszuüben sowie Verwaltungsratsmandate in wirtschaftlichen Unternehmen anzunehmen oder auszuüben; ausgenommen sind Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist.

2
Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen.
Unvereinbarkeit





§ 27
1
Dem vollzeitlich beschäftigten Personal sind Nebenbeschäftigungen grundsätzlich nicht gestattet. Der Gemeinderat entscheidet über Ausnahmen.

2
Teilzeitlich Beschäftigten sind sie erlaubt, soweit sich die Nebenbeschäftigungen mit der dienstlichen Stellung vertragen und sich nicht nachteilig auf die Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten auswirken können.

3
Jede Nebenbeschäftigung und weitereTeilzeitanstellung ist der Musikschulleitung zu melden.
Nebenbeschäfti​gung





§ 28
1
Das Personal hat die Ausübung eines öffentlichen Amtes vor dessen Annahme dem Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidentin zu melden.

2
Die Ausübung eines öffentlichen Amtes kann untersagt oder mit Auflagen verbunden werden, wenn
a) betriebliche Interessen entgegenstehen
b) die Leistungsfähigkeit des oder der Arbeitnehmenden beeinträchtigt wird 
c) wenn voraussichtlich Konflikte mit dienstlichen Interessen entstehen können.
Öffentliche Ämter

3.2
Rechte

§ 29
Dem Personal ist Gelegenheit zu bieten, sich zu Organisations- und Personalfragen grundsätzlicher Art zu äussern und Vorschläge einzubringen.
Mitsprache und Mitwirkung





§ 30


Die Musikschule gewährt dem Personal unentgeltlichen Rechtsschutz, wenn es aus gesetzmässigen Amtshandlungen verantwortlich gemacht wird oder zu Schaden kommt und Forderungen gegenüber Dritten einklagen muss.
Rechtsschutz





§ 31
1
Die Gemeinde unterstützt und erwartet die Aus- und Weiterbildung des Personals.

2
Das Personal ist auf Gesuch hin berechtigt, im Rahmen der dienstlichen Bedürfnisse solche Kurse und Veranstaltungen während der Dienstzeit oder unter Anrechnung an die Dienstzeit zu besuchen.

3
Die Gemeinde kann auf entsprechendes Gesuch hin Beiträge an die Kosten von Weiterbildungskursen ausrichten. 
Aus- und Weiterbildung





§ 32
Das Personal hat jährlich Anspruch auf ein Mitarbeiter​gespräch durch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte.
Mitarbeiterge​spräch

3.3
Besoldungen und Entschädigungen
3.3.1
Besoldung der voll- und teilzeitlich Angestellten

§ 33
Die Besoldung des Personals setzt sich wie folgt zusammen:

a)
Grundbesoldung

b)
Erfahrungszuschlag

c)
13. Monatslohn

d)
Kinderzulage

e)
Teuerungszulage

f)
allfällig weitere Zulagen
Zusammensetzung der Besoldung 





§ 34
Die Jahres-Grundbesoldung richtet sich nach den im Anhang enthaltenen Besoldungsklassen. 
Grundbesoldung





§ 35
Die Anstellungsbehörde legt die Anfangsbesoldung fest. Sie berücksichtigt dabei die Ausbildung und die Erfahrung. Bei der Festlegung der Erfahrungsstufen sind frühere oder bestehende Einstufungen anderer Arbeitgeber in der Regel zu berücksichtigen. 
Anfangsbesoldung





§ 36
1
Der Erfahrungszuschlag beträgt höchstens 50 % der Grundbesoldung. Er wird in 16 Jahresstufen erreicht.

2
In den ersten 10 Jahren beträgt der jährliche Anstieg 3,5 %, anschliessend 2,5 % der Grundbesoldung der jeweiligen Lohnklasse.

3
Der jährliche Erfahrungszuschlag wird nur gewährt, wenn Leistung, Eignung und Verhalten gut sind.

4
Auf den Besoldungen der Musiklehrkräfte M3 erfolgt kein Erfahrungszuschlag.
Erfahrungszuschlag





§ 37
Der Lohnanspruch bei Militär- und Zivilschutzdienst richtet sich nach der Verordnung über den Gehaltsanspruch der Staatsfunktionäre bei Militärdienst vom 24. Dezember 1954
.
Lohnzahlung bei Militär- und Zivilschutzdienst





§ 38
1
Das Personal hat Anspruch auf den 13. Monatslohn. Er beträgt einen Zwölftel der Grundbesoldung und des Erfahrungszuschlages, die im Kalenderjahr ausgerichtet worden sind.

2
Er wird für das Personal im Monatslohn jeweils im Dezember ausbezahlt.

3
Für Arbeitnehmende, welche stundenweise entlöhnt werden, ist der 13. Monatslohn im Lohn enthalten. Die Zulage beträgt 8,33 % und wird separat ausgewiesen. 
Dreizehnter Monatslohn





§ 39
Die Kinderzulagen werden nach dem Kinderzulagengesetz vom 20. Mai 1979
 ausgerichtet.
Kinderzulagen





§ 40
1
Der Gemeinderat beschliesst jährlich die Teuerungszulage für das Personal mit dem Voranschlag. 

2
Die Teuerungszulage wird auf der Grundbesoldung, dem Erfahrungszuschlag und dem 13. Monatslohn gewährt.
Teuerungszulage

§ 41
1 Das Personal hat Anspruch auf einen bezahlten Urlaub oder auf eine gleichwertige finanzielle Abgeltung in folgendem Umfang:

a)
nach Vollendung des 15. Dienstjahres: 5 Arbeitstage

b)
nach Vollendung des 20. Dienstjahres: 15 Arbeitstage

c)
nach Vollendung des 25. Dienstjahres sowie nach je 5 weiteren Dienstjahren: 20 Arbeitstage

2
Zur Berechnung des Urlaubsanspruchs ist das durchschnittliche Pensum der letzten fünf Jahre massgebend.
Weitere Zulagen
a) Treueprämien

3.3.2
Weitere Entschädigungen
§ 42
Das Personal hat Anspruch auf die Vergütung der Auslagen, die ihm im Zusammenhang mit den dienstlichen Verrichtungen entstehen.
Auslagenersatz

3.4
Ferien, Urlaub und Feiertage
§ 43
1
Für die Musiklehrpersonen gilt die gleiche Ferienregelung wie für die Volksschullehrpersonen der Gemeinde.


2
Das übrige Personal hat Anspruch auf Ferien:

a) bis und mit dem Kalenderjahr, in dem sie das 20. Altersjahr vollenden: 25 Tage;

b) bis und mit dem Kalenderjahr, in dem sie das 49. Altersjahr vollenden: 23 Tage;

c) bis und mit dem Kalenderjahr, in dem sie das 59. Altersjahr vollenden: 25 Tage

d) ab dem Kalenderjahr, in dem sie das 60. Altersjahr vollenden: 30 Tage

3
Die Ferien sind in der unterrichtsfreien Zeit zu beziehen. Über Ausnahmeregelungen entscheidet der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin.
Ferien





§ 44
1
Während der ordentlichen Arbeitszeit ist dem Personal in folgenden Fällen besoldeter Urlaub zu gewähren:

a) Eigene Hochzeit, 5 Tage;

b) Hochzeit von Kindern, Geschwistern, Vater oder Mutter: 1 Tag;

c) Niederkunft der Ehefrau oder Lebenspartnerin: 2 Tage;

d) Für die notwendige Betreuung von im gleichen Haushalt lebenden erkrankten oder verunfallten Personen (insbesondere Kinder, Ehepartner, Lebenspartner), die benötigte Zeit, jedoch höchstens 2 Tage pro Fall;

e) Todesfälle:

a) im engsten Familienkreis (Ehegatte, Lebenspartner/in, Kinder, Eltern), die benötigte Zeit, jedoch höchstens 3 Tage; 

b) Geschwister, Grosseltern und Schwiegereltern, Personen, die im gleichen Haushalt gelebt haben, die benötigte Zeit, jedoch höchstens 2 Tage;

c) Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Schwäger, Schwägerinnen, Ehegatten von Geschwistern des eigenen Ehegatten, Enkel, Tanten, Onkel, die benötigte Zeit, jedoch höchstens 1 Tag;

d) sofern mit Todesfällen nach Buchstaben b) und c) zusammenhängende Verrichtungen zu erledigen sind, die benötigte Zeit, jedoch höchstens 3 Tage;

f) Teilnahme an der Trauerfeier von Arbeitskollegen und -kolleginnen oder andern Personen, die dem Arbeitnehmenden nahe standen, die benötigte Zeit, jedoch höchstens 1 Tag;

g) Wohnungswechsel, die benötigte Zeit, jedoch höchstens 1 Tag.

h) Für Vorstellungsgespräche, wenn das Anstellungsverhältnis durch den Arbeitgeber aufgelöst wurde, die benötigte Zeit, jedoch höchstens einen halben Tag pro Woche.

2
Urlaubsgesuche sind beim direkten Vorgesetzten einzureichen. 

3
Bei dringlichen familiären Verpflichtungen kann der direkte Vorgesetzte unter Kenntnisgabe an den Gemeinderat weitere besoldete Urlaubstage bewilligen. 
Urlaub





§ 45
1
Als Feiertage gelten Neujahr, Karfreitag, 1. Mai-Nachmittag, Auffahrt, Fronleichnam, 1. August, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und Weihnachten.

2
Als Freitage gelten Berchtoldstag (2. Januar), Fasnachtsdienstag-Nachmittag, Ostermontag, Pfingstmontag, Heiligabend-Nachmittag, Stephanstag und Silvester-Nachmittag.
Feiertage

3.5
Sozialleistungen
§ 46
Das Personal ist nach der Sozialgesetzgebung des Bundes versichert.
AHV/IV/AIV





§ 47
1
Die Gemeinde versichert das Personal gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. 

2
Die Rechte und Pflichten der Versicherten richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen der Pensionskasse. 
Berufliche Vorsorge





§ 48
1
Die Krankenversicherung für das Personal richtet sich nach der Gesetzgebung des Bundes.

2
Das Personal ist nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung gegen Berufsunfall- und Nichtberufsunfall versichert.

3
Die Prämien für die Berufsunfallversicherung trägt die Gemeinde.

4
Die Prämien für die Nichtberufsunfallversicherung trägt das Personal.
Krankheit und Unfall





§ 49
1
Bei Krankheit oder Unfall hat das definitiv gewählte Personal in den ersten zwölf Monaten Anspruch auf die volle Besoldung.

2
Im provisorischen Dienstverhältnis und während der Probezeit besteht der Anspruch auf die volle Besoldung während der ersten sechs Monate.

3
Liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor, kann der Anspruch entsprechend gekürzt werden.

4
Zulässige Versicherungsleistungen fallen der Gemeinde zu oder werden mit der Besoldung verrechnet.

5
Bei schwangerschafts- oder niederkunftsbedingten Absenzen gelten die gleichen Regeln wie bei krankheits- oder unfallbedingten Absenzen nach Abs. 1 und 2. Vorbehalten bleibt die Regelung über den Mutterschaftsurlaub.
Leistungen bei Krankheit, Unfall und Schwangerschaft





§ 50
1
Für das definitiv und unbefristet angestellte Personal schliesst die Gemeinde eine Krankentaggeldversicherung ab, welche nach Ablauf der Lohnfortzahlungspflicht nach § 48 während 12 Monaten ein Krankentaggeld in der Höhe von 70 % des Jahreslohnes ausrichtet. Leistungen der Invalidenversicherung, Pensionskassen und weiterer Versicherungen sind anzurechnen.

2
Die Details sind im Versicherungsvertrag geregelt.

3
Die Prämien werden je zur Hälfte von der Arbeitgeberin und von den Arbeitnehmenden finanziert.
Krankentaggeld​versicherung





§ 51
1
Eine voll- oder teilzeitlich Angestellte hat Anspruch auf 16 Wochen besoldeten Mutterschaftsurlaub.

2
Der Mutterschaftsurlaub beginnt mit der Niederkunft.

3
Krankheits-, Unfall-, Urlaubs- oder Feiertage während des Mutterschaftsurlaubes können nicht kompensiert werden.

4
Wird das Arbeitsverhältnis nach der Niederkunft nicht fortgesetzt, erlischt dieses nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubes.
Mutterschaftsurlaub





§ 52
1
Beim Tod von Angestellten wird dem Ehegatten oder den unterstützungsbedürftigen Familienangehörigen die Besoldung für den laufenden und den folgenden Monat ausgerichtet.

2
In Härtefällen kann der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin einen Besoldungsnachgenuss von höchstens zwei weiteren Monaten gewähren.
Besoldungsnach​genuss

4
Auflösung des Dienstverhältnisses
§ 53
Das Dienstverhältnis wird aufgelöst, wenn 

a) Angestellte oder die Wahlbehörde das Anstellungsverhältnis kündigen

b) die Stelle aufgehoben wird

c) die Altersgrenze erreicht wird

d) disziplinarische oder andere wichtige Gründe vorliegen

e) die Wählbarkeitsvoraussetzungen wegfallen
Grundsatz





§ 54
1
Bei Musiklehrpersonen ist die Kündigung grundsätzlich nur auf Ende eines Schuljahres möglich. Erfolgt die Kündigung infolge Pensionierung, kann sie auch auf Ende eines Schulhalbjahres erklärt werden. Für die übrigen Angestellten ist die Kündigung auf Ende eines Monats möglich.

2
Liegen wichtige Gründe vor, kann die Anstellungsbehörde der Musiklehrperson die Kündigung auch auf einen anderen Zeitpunkt gestatten.

3
Die Kündigungsfrist des Anstellungsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit beträgt beidseitig drei Monate. Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist einen Monat.
Kündigung durch Personal





§ 55
1
Die Anstellungsbehörde kann das Angestelltenverhältnis kündigen. Die Fristen richten sich nach § 54.

2
Die Kündigung ist zu begründen. 

3
Die Kündigungsbeschränkungen und die Kündigung zulässiger privatrechtlicher Anstellungsverhältnisse richten sich nach dem Obligationenrecht.
Kündigung durch den Anstellungsbe​hörde





§ 56
1
Wird eine Stelle aufgehoben, fällt das Dienstverhältnis grundsätzlich dahin. 

2
Die Aufhebung ist Angestellten sechs Monate im Voraus je auf das Ende des Monats mitzuteilen.
Auflösung wegen Aufhebung der Stelle





§ 57
1
Das Dienstverhältnis der Angestellten endigt mit dem Erreichen der Altersgrenze nach den Statuten der Pensionskasse. 
Erreichen der Altersgrenze





§ 58

Das Personal kann nach der Regelung der Pensionskasse vorzeitig in den Ruhestand treten.
Vorzeitiger freiwilliger Rücktritt





§ 59
1
Angestellte sowie die Anstellungsbehörde können das Dienstverhältnis aus wichtigen Gründen jederzeit mit sofortiger Wirkung auflösen.

2
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Fortsetzung des Dienstverhältnisses unzumutbar erscheint.
Auflösung aus wichtigen Gründen





§ 60
1
Angestellte erhalten ein von der direkt vorgesetzten Stelle unterzeichnetes Arbeitszeugnis, wenn das Dienstverhältnis aufgelöst wird.

2
Das Zeugnis spricht sich aus über Aufgaben, Art, Dauer und Qualität der geleisteten Arbeit, Leistung und persönliches Verhalten.

3
Auf Wunsch des Angestellten oder der Angestellten kann sich das Zeugnis lediglich auf Aufgaben, Art und Dauer der geleisteten Arbeit beschränken.
Arbeitszeugnis





§ 61
Beim Volkswirtschaftsdepartement kann innert 10 Tagen Beschwerde geführt werden gegen

a)
gegen Kündigung definitiver Anstellungsverhältnisse und die Entlassung aus wichtigen Gründen

b)
gegen Beschlüsse über Rechtsansprüche aus dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau vom 24. März 1995

c)
gegen Beschlüsse über Einreihung und Beförderungen in Besoldungsklassen und –stufen
Rechtsmittel

5
Schluss- und Übergangsbestimmungen
§ 62
1
Der Gemeinderat vollzieht die DGO.

2
Er kann im Rahmen dieser DGO die Aufgaben und die Ausführung in einem Reglement konkretisieren.
Vollzug





§ 63
Enthält die DGO keine Regelung, gilt das Obligationenrecht als subsidiäres Recht. 
Subsidiäres Recht





§ 64

1
Diese DGO mit dem Anhang tritt per 1. August 2006 in Kraft.
Inkrafttreten 

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am…………..

der/die Gemeindepräsident/in


der/die Gemeindeschreiberin/in 

Vom VWD mit Verfügung vom ... genehmigt.

Anhang : Besoldungsklassen und Einreihungsplan

Anhang
Besoldungsklassen und Einreihungsplan

Besoldungsklassen

Grundbesoldung ohne 13. Monatslohn, ohne Zulagen, Basis Landesindex der Konsumentenpreise 

Mai 1993 = 100 Punkte) 

Besoldungsklasse
Grundbesoldung
Besoldungsklasse
Grundbesoldung

1
29'830
14
51'908

2
30'820
15
54'522

3
31'917
16
57'280

4
33'123
17
60'185 

5
34’442
18
63’238

6
35’859
19
66’445 

7
37’433
20
69’804

8
39’110
21
73’321

9
40’913
22
76’997

10
42’845
23
80’833

11
44’908
24
84’832

12
47’103 
25
88’998

13
49'436
26
93’330

Einreihungsplan

Funktion
Besoldungsklasse

Reinigungspersonal
1 bis 5

Büropersonal (einfachere Tätigkeiten)
7 bis 11

Administratives Personal (Sachbearbeitungsfunktionen)
12 bis 16

Technisches Personal (Hauswarte)
12 bis 16

Musiklehrpersonen M1
19

Musiklehrpersonen M2
17

Musiklehrpersonen M3
12

Musikschulleiter / Musikschulleiterin ohne Fachausweis oder in Ausbildung
18 bis 20

Musikschulleiter / Musikschulleiterin mit Fachausweis
19 bis 21

Besoldungen ab. 1.1.2007

Musiklehrkräfte M1

Gehalts-
Jahresgrundbesoldung inkl. Erfahrungszuschlag
Grundbesoldung inkl. Erfahrungszuschlag 

stufe



(Index Mai 1993 = 100)


für 30 Wochenstunden (Index Mai 1993 = 100)
pro Jahresstunde
pro Jahresstunde
Einzelstunde


gültig ab
inklusive 9,953 % Teuerung
1/30
1/30
1/1200


1.2.1997
ohne 13. Mtl.
mit 13. Mtl.
gültig ab 1.2.1997
inkl. 9,953 % Teuerung und 13. Mtl.

1 
66'445 
73'058.25 
79'146.45
2'214.85 
2'638.20 
65.95 

2 
68'771 
75'615.30 
81'916.60 
2'292.35 
2'730.55 
68.25 

3 
71'096 
78'172.35 
84'686.70 
2'369.85 
2'822.90 
70.55 

4 
73'422 
80'729.40 
87'456.85 
2'447.40 
2'915.25 
72.90 

5 
75'747 
83'286.45 
90'226.95 
2'524.90 
3'007.55 
75.20 

6 
78'073 
85'843.45 
92'997.10 
2'602.45 
3'099.90 
77.50 

7 
80'398 
88'400.50 
95'767.20 
2'679.95 
3'192.25 
79.80 

8 
82'724 
90'957.55 
98'537.35 
2'757.45 
3'284.60 
82.10 

9 
85'050 
93'514.60 
101'307.45 
2'835.00 
3'376.90 
84.40 

10 
87'375 
96'071.65 
104'077.60 
2'912.50 
3'469.25 
86.75 

11 
89'701 
98'628.65 
106'847.70 
2'990.05 
3'561.60 
89.05 

12 
91'362 
100'455.10 
108'826.40 
3'045.40 
3'627.55 
90.70 

13 
93'023 
102'281.60 
110'805.05 
3'100.75 
3'693.50 
92.35 

14 
94'684 
104'108.05 
112'783.70 
3'156.15 
3'759.45 
94.00 

15 
96'345 
105'934.50 
114'762.35 
3'211.50 
3'825.40 
95.65 

16 
98'006 
107'760.95 
116'741.05 
3'266.90 
3'891.35 
97.30 

17 
99'668 
109'587.40 
118'719.70 
3'322.25 
3'957.30 
98.95 

Musiklehrkräfte M2

Gehalts-
Jahresgrundbesoldung inkl. Erfahrungszuschlag
Grundbesoldung inkl. Erfahrungszuschlag 

stufe



(Index Mai 1993 = 100)


für 30 Wochenstunden (Index Mai 1993 = 100)
pro Jahresstunde
pro Jahresstunde
Einzelstunde


gültig ab
inklusive 9,953 % Teuerung
1/30
1/30
1/1200


1.2.1997
ohne 13. Mtl.
mit 13. Mtl.
gültig ab 1.2.1997
inkl. 9,953 % Teuerung und 13. Mtl.

1 
60'185 
66'175.20 
71'689.80
2'006.15 
2'389.65
59.75

2 
62'291 
68'491.35 
74'198.95 
2'076.40 
2'473.30 
61.85 

3 
64'398 
70'807.50 
76'708.10 
2'146.60 
2'556.95 
63.90 

4 
66'504 
73'123.60 
79'217.25 
2'216.80 
2'640.60 
66.00 

5 
68'611 
75'439.75 
81'726.40 
2'287.05 
2'724.20 
68.10 

6 
70'717 
77'755.90 
84'235.55 
2'357.25 
2'807.85 
70.20 

7 
72'824 
80'072.00 
86'744.70 
2'427.45 
2'891.50 
72.30 

8 
74'930 
82'388.15 
89'253.80 
2'497.70 
2'975.15 
74.40 

9 
77'037 
84'704.25 
91'762.95 
2'567.90 
3'058.75 
76.45 

10 
79'143 
87'020.40 
94'272.10 
2'638.10 
3'142.40 
78.55 

11 
81'250 
89'336.55 
96'781.25 
2'708.35 
3'226.05 
80.65 

12 
82'754 
90'990.90 
98'573.50 
2'758.50 
3'285.80 
82.15 

13 
84'259 
92'645.30 
100'365.75 
2'808.65 
3'345.55 
83.65 

14 
85'764 
94'299.70 
102'158.00 
2'858.80 
3'405.25 
85.15 

15 
87'268 
95'954.05 
103'950.25 
2'908.95 
3'465.00 
86.65 

16 
88'773 
97'608.45 
105'742.50 
2'959.10 
3'524.75 
88.10 

17 
90'278 
99'262.80 
107'534.70 
3'009.25 
3'584.50 
89.60 

Musiklehrkräfte M3

Gehalts-
Jahresgrundbesoldung inkl. Erfahrungszuschlag
Grundbesoldung inkl. Erfahrungszuschlag 

stufe



(Index Mai 1993 = 100)


für 30 Wochenstunden (Index Mai 1993 = 100)
pro Jahresstunde
pro Jahresstunde
Einzelstunde


gültig ab
inklusive 9,953 % Teuerung
1/30
1/30
1/1200


1.2.1997
ohne 13. Mtl.
mit 13. Mtl.
gültig ab 1.2.1997
inkl. 9,953 % Teuerung und 13. Mtl.

1 
47'490 
52’216.70
56568.05
1'583.00 
1885.60 
47.15


































� BGS 131.1


� BGS 124.21


� BGS 126.512.21


� BGS 833.11


� Hinweis: Die Gemeinden werden ersucht, dafür zu sorgen und Lösungen zu finden, damit verschiedene Teilpensen bei unterschiedlichen Arbeitgebern zusammen als Ganzes (nur ein Koordinationsabzug) pensionsversichert werden können.
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